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 STADT BIELEFELD  
- Stadtentwicklungsausschuss -  

Sitzung  
Nr. StEA/037/2018  

 

 
 

  
  
Zu Punkt 22.1  Neuaufstellung der Erhaltungssatzung Altstadt  

gem. § 172 (1) Nr. 1 BauGB - Stadtbezirk Mitte  Auf-
stellungsbeschluss  

                                Beratungsgrundlage:   Drucksachennummer: 5819/2014-2020  
 
 
Ohne Aussprache fasst der Ausschuss folgenden  
 
Beschluss:  
1. Die Erhaltungssatzung Altstadt wird gemäß § 172 (1) Nr. 1 Baugesetzbuch 
(BauGB) neu aufgestellt. Für die genaue Abgrenzung des Plangebietes ist die in 
der Anlage beigefügte eingetragene „Grenze des räumlichen Geltungsberei-
ches“ verbindlich.  
 
2. Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB mit Darstellung des 
Geltungsbereichs öffentlich bekannt zu machen. Dabei ist darauf hinzuweisen, 
dass die Neuaufstellung der Erhaltungssatzung unter Einbeziehung der in Ar-
beit befindlichen Gestaltungssatzung für die Altstadt erfolgt.  
 

- einstimmig beschlossen - 
-.-.- 

 


